
RainerWolf 
Die ökologischen Bündstellen des 
Europäischen Verkehrs binnenmarktes 

~ \Vor wissen zwu nicht wohin, aber dafür sind wir 
schndler da." 

(H. QU31ltngcr) 

.Wir kommen immer noch früh genug zu spät.. 
(H . Plessner) 

1. Scheidewege der Verkehrspolitik 

Der Verkehr ist Indikator dcs gesellschaftlichen rOrtSchriltS, aber zunehmend auch 
der sclbstdestruktiven Potentiale entwickelter Produktivkräfte. Aueh an diesem 
Beispiel milcht die Gesellschaft die schmerzliche Erfahrung, wie das Fortschriuspa­
radigm~ der modernen Technik kollabierl. Was früher uneingeschränkt auf die Seite 
des gesellschaftlichen Nutzens zu verbuchen war. zeigt seit einigen Jahrzehnten 
seine Ambivalenz in dem raschen Ansteigen seiner gesellschaftlichen Kosten . Die 
europäischen Städte, seil frühkapitalistischem Fernhandel, Eisenbahn und Massen­
motorisierung srolzer Fokus des Verkehrs. beginnen ihre urbanen Zemren vor dem 
»Nihilismus der Geschwindigkeit«' abzuschonen, weil der Verkehr eben diese 

Urbanitär, die er vormals milkonstiluiert halle. nun zu erdrosseln droht. Und selbst 
die von den Segnungen des fortschrittS vernachlässigte Peripherie entdeckt in eben 

dieser Vernachlässigung ein Stück Option auf eine bessere Zukunft. 
Doch gegenüber dieser Selbstbesin!lung auf die Selbstbcgreozung, die einen Teil der 
Diskussion um die Regionalisierung ausmacht, drängen wieder Impulse zur Ent­
grenzung in den Vordergrund . Das "Projekt Europa- schleif! die nationalen Gren­
zen, damit Menschen und Waren zueinanderkommen. Die Markrintegration des 
.. zwischcnst2adichen Winschaftsinteresscnverbundes"' zielt auf die Vennehrung 
des allgemeinen Wohlstandes und des wirtschaftlichen Wachstums durch einen 
gemeinsamen Binnenmarkt. Wie die Kommunikation von Mensch zu Mensch 
soziale Barrieren abbauen soll, soll der Verkehr die räumlichen Distanzen überwin­
den helfen. damit die Waren auf dem Markt zirkulieren; er schafft die technischen 
Voraussetzungen für mobile Arbeitskräfte; er ermöglicht eine internationale Ar­
beitsteilung. Bereits dies hat durchaus ambivalente geselhchaftliche Konnotationen: 

Mit Hilfe niedriger Transportkosten lassen sich arbeitsintensive Produktionssräuen 
dorthin verlagern, wo die billigsten Arbeitskräfte zu finden sind , und die direktiven 
Funktionen dort konzentrieren, wo die St.1ndorrvorreile der ökonomischen Zentren 

bestehen . Der Verkehr schleift nicht nur die einengenden B~stionen lokaler Herr­
schaft. er konstituiert auch neue räumliche Disparitäten. 
Die Motorisierung des Verkehrs fie) nicht aus Zufall mit der Industrialisierung der 
Produktion zusammen. Auch heute noch ist der Verkehr ein zentr:lles Diffusions­
feld, in dem sich wissensch:tfdich-teehnische Innovationen bevorzugt realisieren. 
Nicht nur in der Bundesrepublik sind die führenden Unternehmen mit ihrer 

I P,ul Virilio. Oie i\>lh.tik des Versch wIf,dens, J3erlin 1986. S. 78. 
2 Ulroch ßcycrlin, Di~ . neue. Umwehpolitik der Europ.ischen G,·mcJOs~h.,{,. UPR 1989. J61. 
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Produktp:uette auf verkehrsaffinen Märkten cngagief"1. Durch die Anforderungen 
der Dienstleistungsgesellschaft, von zunehmender freizeit und freizeitorientierten 

Konsumhaltungen wird eine ubiquitäre und zu jeder Zeit stattfindende Mobilma­
chung der Gesellschaft ausgerufen. Die uRund-um-dic-Uhr-Geselischafco: ist auch 
eine »around-the-world-Gesellsch~ft«J. 

Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gilt seit jeher als Qualitälsbeweis für die 
Modernisierungsbereitschaft des Staates, für die er erhebliche Anteile seines Haus­
haltes aufwenden muß', ist sie doch ein wesendicher Standonfaktor für Unterneh­
men, aus deren Prosperität er wiederum die basalen Quellen seiner politischen 

Legitimation speist. Verkehrspolitik als Annexpolirik zur WirtSchaftspolitik setze 
eindeutige Ziele: unbegrenz.te Verkehrserschließung aller Standorte, Ausrichtung 
der Verkehrsinfrastruktur auf die jeweils leislllngsfahigste Verkehrstechnik, Erhö­
hung der Transportleistung und der Tr:msportgeschwindigkeit sowie Minimierung 

der Transportkoseen. Dies gilt seit der Massenmotorisierung nicht weniger für die 
Alltagsbedürfnisse der Gesellschaft, in der alles, was nicht ~vcrkehrsgünstig« er­

reichbar ist, cnrweder den Status eines marginalisierten oder aber den eines sehr 
exklusiven Ortes erhäle. 

Daß sich die Dynamik der Gesellschaft in Raumnutzungsmustern von ex.tensiver 
Mobilität manifestiert, hat ökologische Kosten, die inzwischen die der industrieller 
Anlagen übersteigen!. Der Verkehr ist 2.ur größten Realbedrohung der natürlichen 
Lebensgrundlagen geworden. Das gleiche gilt in Bezug auf die realisierten Unfallri­

sikcn6
• Der Verkehr ist mit Abstand der wichtigste Faktor der Lärmbelastung7• 

Mittlerweile steht er auch im Bereich der LuftschadslOffe an der Spitzel. Er belästigt 
und schädigt dabei nicht nur Anwohner und nähere Umgebung, sondern produziert 
auch als Hauptverursacher im kumulativen und synergetischen Zusammenwirken 
mit anderen EmissIonsquellen globale Risiken. Seine Beiträge zum Waldsterben und 

ZU der sich anbahnenden Klimakatasrrophe sind hinlänglich ther:natisiert9. Der 

Verkehr verbraucht mit zunehmenden Ansprüchen die nich.tregenerierbaren Res­
sourcen. Er steigerte seinen Anteil ~m Mineralölverbrauch von 3°,4% ! 965 auf 
45.5 % t9 86'°. Sein Fl3chenbedarf isr unersättlich". Die zementierte Gewalt der 
Verkehrsin{rastrukcuren zerschneidet Ökosysteme, verunstaltet Landschaften und 
bedroht die urbane Lebensqualirät. 

Dies alles impliziert dringenden Handlungsbedarf an regulativer Politik. Unter 
ökologischen Gesichtspunkten sind verkehrspolitische Zielsetzungen indizien, die 
bereits in ihrem Ansatz konträr zu den verkehrswirtSchaftlichen Anforderungen 
stehen: Vermeidung von Verkehr, Erhöhung der Transponkosten, Beschränkung 
der Geschwindigkeiten, Rückbau von Verkehrsinfrastruktur, wo die ökologischen 
und sozialen Kosten unerträglich geworden sind, scharfe und verursacherbezogenc 

! Vgl. dazu Ram<r Wolf. FrCI?ell und Umweltschutz . Umwdlpolilik In der ~p05unduslndlon Gesell­
schaft . , ," , H'(1\"'~ Donner/Goorglos M.goul .. / R,untr Wolf (Hg.), Umwcltschutz ZWIschen Sl>>l und 
Markt. Moderne Konzepuonen ,m Umwe!l5C hul7., Baden-Baden ,,89. ~. lO} (1}l). 

4 Die Verkch r"usg.,ben d~, Bunde, behuftn SIch SCll 2j Jahren ZIemlich konsunt .uf <lW, 10% ,emer 
GC$WlIlusg.bcn Ulld elW" 40% se,,,,, Invesul.loncn: vgJ. BundesmInIster für Verh·hr (Hg.). Verkehr In 

Zahlen t9BS, S. '07· 
Vgl. ,hzu Umweltbundeumt. Was Sie ,mmer ,ehon über Auto und Umw.lt WISsen ,,"ollten, Stullg~n. 
Bc,lin. Köln. M,II17. 1983, S. 9 ff. 

6 Verkd,( In Z.hlen (pn. 4). S. q lff. 
7 R" od 60% der Bunde,binse' fijh!en "eh d,"ch Slr>.llenl~rol bd;stlßI. Vgl. u",wdtbund«~ml. D~lcn 

.ur Umwel, '986/37, Berlin 1986/87. S.4,6. 
S A.~.O., S.uS. 
9 VgJ. dazu P.,er HenneekelMich.cl Müller, Die Klirn:>k.t.1stroph~, lionn 19&9. 

10 Verkehr In Zahlen (Fn. 4). S. 16 •. 
11 ZWIschen 1981 und '98S ut die Verkehrsll.eh. um .'W. >s% gew.chsen. Vgl. Ursul. PlJlcn-Hoppner. 

W" weiß mlO uber Flachcnvcrb ... uch Im Verkehr'. ILS-Schrifl<n Nr.7. Donmund ,,87. S. 1 S. 

llj 
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If4 UmwellSlandards. Damit stehen die politischen Strategien der ökologischen Regu­
lierungen durch eine Verkehrsumweltpolitik und des umweltgerechten Umbaus der 
Verkehrsinfrastrukwr im Widerspruch zu denen des quantitativen Ausbaus und der 

politischen Deregulierung im Sinne einer VerkehrswirlScha/tspolitik. 
Strukcurbedingt hat sich bisher der Verkehr in weiten Teilen gegen eine umwelt­
rechrliche Disziplinierung sperren können. Die Erfolge regulativer Verkehrsum­
weltpolitik waren eher bescheiden. Die Übertragung der ohnehin nicht problemlo­
sen Ansätze industrieller Umweltpolitik ist nur mit erheblichen Einschränkungen 
möglich. Ihr Leitbild einer »Technikkontrolle durch Technik~" widerspricht dem 
Grundmuster des Individualverkehrs, der die Souveränität des jeweiligen Fahrzeug­
führers über zentrale Parameter der Umwelteinwirkungen seines Fahrzeuges be­
tont']. Eine theoretisch denkbare Verstärkung der fahrerunabhängigen Systemei­
genschaften könnte zwar die parameter des Emissionsverhaltens und des Energie­
verbrauchs beeinflussen, kaum jedoch die des Flächenverbrauehs und anderer 
indirekter ökologischer Folgewirkungen. Klassische regulative Politik findet 

schließlich ihre Grenzen in der Millionenscllar der Adressaten. Eine kostengerechte 
Belastung der Verkehrsteilnehmer über Steuern und Abgaben nach dem Verursa­
cherprinzip erscheint zwar grundsätzlich möglich, hätte aber wahrhaft systemüber­
windende Dimensionen. Exzessiv vermag der Individualverkehr noch immer meß­

baren individuellen Nutzen mit unermeßlichen Kosten für die Allgemeinheit zu 
verbinden. Er besitzt im Vergleich zu anderen Verursachergruppen erhebliche 
Exeernalisierungsvoneile, die eine verursachcrgerechte Kostenbehstungen nicht 
zuletzt deshalb verhindern, weil eine politisch zu verantwortende Reinternalisie-

rung der Kosren der Massenmotorisierung mit dem Problem der Massenloyalität 
konfrontiere isr. 
Gleichwohl gehören Überlegungen, die Dominanz des Individualverkehrs zugun­
sten des öffentlichen Verkehrs aufzuheben seit geraumer Zeit zum Überlebenspro­

gramm der Städte. Kaum begann sich in den 60er Jahren die Lawine der .Blechlieb­
linge« (B. Lötseh) mit Hilfe des städtebaulichen Channes der Tiefbauämter in die 

Städte zu ergießen, erschallte der Ruf »Reuet unsere Städte jetzt~. Lange hat sich 
eine hilf- und folgenlose Kririk am Widerspruch von ökonomischer Allokationseffi­

zienz und ökologischer Vemunh über die Absurdität erregt, daß Kartoffeln aus 
Holland zum Schälen nach Italien transportiert werden, um sie dann in der 
Bundesrepublik zu vermarkten. Daß dieser Widerspruch nichr naturgegeben, son­
dern gesellschaftlich erzeugt und politisch aufzulösen ist, hat die Verkehrspolitik 

erst in den letzten Jahren zu lernen begonnen. Lernort war dabei die Stadt. Sie hatte 
zuvor in den Konzepten der Entwicklungsachsen, der Großräume, der Feco\'er­

kehrstr.assen, der Hochgeschwindigkeitsverbindungen und anderen Accessoirs ge­
neralsrabsähnlicher Verkehrsplanung'~ nur die Funktion eines Auffangbeckens ge­

habt, in das sich der Verkehr reibungslos ergießen sollte. Das Umdenken begann mit 
der Orientierung der Verkehrskonzepte auf kleinräurnige Strukturen. Stau abstrakt 

definierter Großräume wurden urbane Lebensräume zum Bezugsrahmen für Pla­
nungen gewählt. Rasch entdeckte man die überwiegende Bedeutung des Verkehrs 
auf kleinen Strecken für den alltäglichen Bedarf. Die Umwelc- und Sozialverträg­

lichkeit des öffentlichen Verkehrs wurde mit Strategien zur "Zähmung des Automo-

" VgJ. daZI! Ramer Wolf, Da.< Rech, ,m Schalten du Technik, KJ "S6, S. 14' fi. 
'} RudoU Pttersen, Technik Slm Rech, - kann sozlal,·enr.igliche Technik polizeiliche Mi,,<:! ersetzon? In: 

Donner/MogoulasJSimonlWolf (Fn. J), $. 49S (so,). 
'4 O".ul weISt Virilio '" se,nen Arbenm zur Geschwmdigke" hm. Vgl. neben Fn. , <le"., Ceschwmd'g­

k~1l und Poli,ik.. Ein Es.!,y ,ur Dromolog ... a .. lin ,,80. 
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bils«'1 in Konzepten eines neuen Stadtverkehrs synthetisiere. Ausgehend von diesen 

dezentralen Bezugspunkten und lokalen Erfahrungen beginnen sich dann Ansätze 
für Modelle eines regionalen und überregionalen Verkehrs zu entwickeln. 
Zunächst in einigen Kommunen implementiert, fanden sie nach und nach Eingang 
in die verkehrspolitischen Konzepte der Länder und konnten sich auch in einigen 
Fachpolitiken des Bundes festsetzen . Nach wie vor dominiert allerdings in der 
Verkehrspolitik des Bundes der zentralstaacliche Ausbau der verkehrsinfrastruktll~ 
rellen Großvorhaben, die von manchen Ländern, die mit den damit zusammenhän­
genden Vollzugsproblemen konfrontiert werden, heute als »aufgedrängte Bereiche­
rung« durch eine überholten Leitbildern verhaftete Bundesauftragsverwalcung be­
trachtet werden . Dies hat zu erheblichen Belastungen des staatsrechtlichen Komple­
mentaritätsverbundes von bundes- und länderfreundlichem Verhalten geführt'6. 

Auf EG~Ebene waren die skizzierten Antagonismen jedoch lange Zeit verdeckt, da 
sowohl Verkehrs- als auch Umweltpolitik von der Haupragenda der Gemeinschaft 
zur Schaffung eines gemeinsamen Marktes nur peripher aufgegriffen wurden. Sie 
werden mit dem neuen Imegrationssch\1b des einheitlichen eurpäischcn Binnen~ 
marktes nun virulent. 

2 . Der EWG-Vertrag und das Defizit normativer KonfZiktbewältigung 

Der Konflikt um den Katalysator hat die umweltpolitischen Defizite in der Ver­
kehrspolitik der EG-Staaten erstmals deutlich werden lassen . Es gehört zu den 
skurrilen »Paradoxien von Wollen und Wirken~ (Max Weber), daß ausgerechnet der 
Europäische Gerichtshof diese Widersprüche noch weiter zuspitzte. Sie liegen in 

dem unbewältigten Normkonflikt der ,'emagsrechdichen Justierung von Umwelt­

schutz und Verkehrspolitik im EWGV von 1957 begründet. Im Jahr 1985 brachte 
der EuGH mit mehreren Entscheidungen Bewegung in diese beiden für die mo­
derne Gesellschaft zentralen Politikbereiche . Zum einen verpflichtete der EuGH 
den Europäischen Rat zur Herstellung der Diensdeisrungsfreiheit im Verkehrsbe­

reich'7, die mit den Römischen Verrriigen gern. Art. 74 H. des EWGV seit 1957 zu 
den vertraglich fesrgelegten Integrationszielen der Gemeinschaft gehörte, jedoch 
über nahezu drei Jahrzehnte nicht in Vertragswirklichkeit umgesetzt worden war. 

Zum anderen erkannte die Judikatur des EuGH im Umweitschut"Z, der 1957 noch 
keine explizite Erwähnung gefunden hatte, ein »wesentliches Gemeinschafrsziel« ,I. 

Damit "Wurden materiell kontradiktorische Integrationssignale gesetzt. deren Bewäl­
tigung für die am 1. 7. 1987 in kraft getretene Einheitliche Europäische Akle (EEA) 
und die darauffolgenden Integrationsschübe zur zentralen politischen Herausforde­
rung geworden ist. Darüber hinaus wird der Europäische Binnenmarkt die Span­
nungen zwischen Verkehrsökonomie und Ökologie erst richtig virulenc werden 
lassen, wenn - wie prognostiziert - die Warenmenge und damit auch das Verkehrs~ 
aufkommen weiter sreigt. Die Widersprüche zwischen diesen Politikfeldern werden 
schließlich noch dadurch verschärft, daß sich in ihnen konkurrierende politische 
Steuerungsmodi von Regulierung und DereguJierung g~enüberstchen, in denen 
sich kaum versöhnbare Staats- und Politik verständnisse widerspiegeln . 

'5 Hans raul Bahrclt. Über die NOlwrndigkoll -zur Zähmung des Automobils , AfKW '986. S. ISs/L 
,6 Cerd Winter, Rc.:hlsschut2 gcg~ Weisungm In der 3tomrechtlichen Bund"",uftug,vcrw.ltung. OVBI. 

1,8S. 99J Ir.; Eneh Gassn.r. unde,k.bgen gegen PlanrcSlStcliungen des Bundes, UPR '989, 154 H. 
'7 Urteil vom ll . S. 1985 - Slg. ,,8), S. '6oJ. 
,8 Uneil vOm 7. t . t985 - Sig. '985, S. SJ l. 

115 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-1-112 - Generiert durch IP 216.73.216.83, am 09.03.2026, 03:57:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-1-112


116 Diese Spannungsverhältnisse sind in der maßgeblichen Rcchtsgrundlage der Euro­
päischen Gemeinschafr nicht hinreichend abgearbeite .. Der EWGV aus dem Jahr 
1957 :Lidt auf die Etablierung eines gemeinsamen Marktes. Die Humonisierung des 
":Lwischenstaatlichen WirtSdlaftsinteressenvcrbundes. '9 erkennt außer in der Ver­

pfliehrung auf die Marktwirtschaft wenig von den Konstruktionsprin:Lipien an, die 
zu der großen Tradition europiiischer Verfassungsstaaten gehören. Weder Grund­
rechte noch StaatSzielbesrimmungcn, aber auch nichr der übliche Katalog von 

Kom petenzzuwcisun gen zur Regelung des Makrokosmos staatlicher Aufgaben 
jenseits einer engeren WiruchaftSverfassung haben Aufnahme in die Römischen 
Verträge gefunden. Der EWGV skizziert die Organisacionsvcrfassung für den 
gemeinsamen europäischen Bauch. Ri.idiger Altmann hat den ~Nomos der Marktge­
meinschaft« bündig zusammengefaßt: .. Die Europäische Gemeinschaft ist ein durch 
Gesellschaftsvertrag ihrer zwölf Mitglieder begründeres Unternehmen zur Eröff­
nung eines gemeinsamen Marktes. Die wesentlichen Konstruktionsprinzipien sind 
das föderative Prinzip und das industrielle System.«'o Sein selektives Integrations­

ziel einer supra-nationalen Wirtschaftsordnung externalisiert alle anderen Gemein­
wohlorientierungen, die zu dem klassischen Bestand an Staatsaufgaben gehören. Er 

setzt voraus. daß die übrigen funktionsnotwendigen Glieder einer supra-nationalen 
Staatengemeinschaft in anderen politischen und normativen Kontexten herstell bar 
sind. 
Die Integrarionstcchnik des Vertragswerks vermeidet damit Wenkonflikte zwi­

schen konkurrierenden Staatsaufgaben. die allerdings in der Folge als Implementa­

tionsprobleme auf nationaler und regionaler Ebene unvermittelt wieder virulent 
werden. Sie enthält vorwiegend prozeßsteuernde Koordinationsmaximen zum Ver­
hältnis von Gemeinsch~ftsrecht und nationJ.lem Recht der Mitgliedstaaten". Ihr 
Integrationsziel ist die Rechtsharmonisierung der Rahmenordnung des Gemeinsa· 
men Marktes. Es gehr dabei um Kompetenzregcln zum Erlaß von Rechtsnormen, 

um Vorschriften über Abstimmungs- und Entscheidungsregeln, um die Ordnung 

des allgemeinen Vorrang- und Subsidiarit:ltsverhältnisses zwischen parallelgcführ­
ten staatlichen und supra-staatlichen Normensystemen und um Ausnahmet;ltbc­

stände. die dem nationalen Gesetzgeber - sei es in der Fonn zeitlich begrenzter 
Schutzklatlseln oder unbefristeter Regelungsvorbehalte - wieder politische Hand­
lungsspielräume im Rahmen des Gemeinschaftsreehts wruckgeben. 

Weder in der Vcnrags:Lielbcstimmung des Art. 2 EWGV noch in der Auflistung der 
Gemeinschaftstätigkeiten f?nd der Umweltschul"l ausdrückliche Erw3hnung. 
Gleichwohl hatte die EG bis t987 mehr als t60 Umweltschutuichtlinien erlassen". 
Sie standen jedoch im Zeichen der von Art. 30rL und Art. 100 EWGV verfolgten 
Recllt5hannonisierung für den gemeinsamen Markt'}. Ihr Ziel war damit primär die 

"förderung eines unverzemen Wettbewerbs.'~. Die Kritik, die Umweltschuczakti­
vitären der EG seien "zu wenig genuin ökologisch orientien~'s, verfehlt damit. 

" Boyedin (Fn. ~) . 
• 0 Rudiger Ahm:mn. Ocr Nomos der Marktgem~m sc hl", Merhr 439/1989. S. 960 (966). 
11 Manfrcd Zu leeg, Vorb ~haltel1e Kompet(·I17.en deI" Mi.glicds t:uten der Europ:'jschen Gcmclnsch.ft .uf 

dem Geblct des Umwch.chuwO"s, NVwZ 1987. S. , 80 (.SI). 
l> Ikyerlin (Fn. », S. 36,. 
1) AI.< Enn:icl1t!gung.<l;J"undbgc 'p,d, ~ußcrd~n1 noch die .amorphe. (Beyed,n (Fn. ~), S. )6') Gener.lcr· 

m~chllguns dc-s Art . .1,) f EWGV ('me l-lollt-, (ur Sp(,"?,o..lsebu)le \V'Urden n.uch die Art. 7. _p., -IJ 1I I 7'4 LI ~~ 
11,93, t IJ, 1'7, U) EWGV herangezogen (Eberlllrd Gr.b"zlChmll.n Z,ckcr, Die neuen Umwelt· 
kompetenzen der EWG, NVwZ '989, S.197 (198). Schon cli.,cr Pn,graphen-Dschungd ze'gt dos 
umweh.poliuschc DefIZIt des EWGV. 

24 Ferdinand Sönnlchse n, Umwehschut7. ,1, Gem cHlso hlh<aulg.bc der EG - Konsequen7.cn fur mugl,cd· 
" ... Iiehe Elgcnst ändiJ; kelt, zru '98,. S. I I I (1 I ~). 

's Beyedin, (Fn. ,), S. )61. 
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obwohl in der Sache zutreffend. den normativen Koncext markwrientierter Rechts­
angleichung, die ja gerade auf eine Kolonisierung der Umwellpolirik durch die 
marktorientiene RechLSharmonisicrung angelegt wart6

. 

Aufgnmd der Einstimmigkeilsvorausselzung in Art. 1003. F. EWGV schöpften die 

EG-Vorschriften in der Regel weder den Stand der Technik voll aus noch orientier­
ten sie sich am jeweils weltweit höchstem Schutzniveau. lhre Norrnicrungsgegen­
stände ließen kaum Systematisierungs- und Problemoriencierungsansätze erkennen . 
Schwarze konstatiert : »Die Rechtsangleichung vollzog sich dadurch auf einem 
Mindesrstandard.«'7 Ihr Gcltungsbereich beschränkre sich gem. Art. 1&) Abs. ) 

EWGV auf die Verpnichtung der Mitgliedstaaten, deren Inhalt in nationales Recht 
umzusetzen. Häufig wurde den nationalen Gesetzgebern die Möglichkeit einge­

räumt, strengere oder weiterreichende Umweltschutznorrnen beizubehalten oder 
neu einzuführen. Der Entscheidung des EuGH vom 7. 2.1985. die den Umwelt­
schutz als »wesenrliches Ziel der Gemeinschaft" anerkannte's, das dem Streben nach 
Wirtschaftswachstum Grenzen ziehe, liegt nicht zufällig die Streitfrage zugrunde. in 

welchem Umfang nationales Recht über das EG-Recht hinaus gehen dürfe. 
Ganz im Gegensatz :wm Umweltschutz war die Verkehrspolitik von Anfang an 
vertragsrechtlich vorskizziert. Sie gchört zu den allgemeinen Zielen der Europäi­
schen Gemeinschaft gem . Art. 2 EWGV und ist gem. Art. 3 e einer ihrer neun 
großen Tätigkeitsbereiche. Durch .A rt. 74-84 EWGV ist das Sachgebiet Verkehr 
vertragsrechtlich weiter konturiert. Gem. Art. 6 [ i.Y.m . Art. 75 ist dabei nicht nur 
der Verkenr für den Gemeinsamen Markt, sondern als Gemeinsamer M~rkt vorge­
geben . Im Hinblick auf die damit proklamierte ~Dienstleis(Ungsfreihejt " entstanden 
jedoch erhebliche Implementationsprobleme" und die im folgenden noch näher 
darzustellenden Harmonisierungsschwierigkciten . Ihr spannungsreiches und durch 
den EWGV normativ nicht vorgeklärtes Verhältnis zum Umweltschutz stcllt die 

Konstruktiollslogik des Vertrages und die dominierenden Muster der Politikent­
wicklung vor grundsätzliche Herausforderungen. 
Das diffizile Arbeitsfeld der europäischen Rec1HSinregratioll h<l t einen besonderen 
Typus des europäischen Koordinationsspezialisten erzeugt. Es wurde zur Domäne 
ministerialbürokratischer Politikeniwicklung. die allein noch in der Lage scheint, 
sich durch das Strickwerk der ~Politikverflechtungsfalle ~'o zu winden. Geht es 
allerdings nicht mehr nur um das Abstimmen gemeinschOifrlicher und nationaler 

Kompetenzen in einem, sondern in mehreren Politikfeldern mit interdependenten 
Wirkungsbeziehungen und konnigierenden Zielsetzungen. so verlieren die ge­
schmeidigen Regeln prozcduraler Koordination ihre konniktsteuernde Funktion. 
Eine Rematerialisienong des politischen Koordinatensystems. die die bisher depar­
tcmentalisienc Politikbereiche inhaltlich strukturieren und zueinander in bc:t.ug 

16 G.nz .nders .1I~rdin gs die -I"(· cht~poli"sch folg<nlo$~- poliu><h~ Progrw>n1otik. ßorc 't< '97' SIel!.. die 
Kon(erenz der S'>ll5- und Rcg,erungschefs (est : . O.u w,rtsch.ftliche Wac hstum, d,s keon Ziel .n s,ch 
OSt, muß In CrS!Cr l,n,< dazu beJlragm. di tO Untor«hl<oOc '" der Leben, hahu,,!; zu "lindern . . 
E",sprechend de, eUfopai,ehcn ·f .... dillon !SI den nocht\V,<uch.hlichen Wenen und dem Schulz der 
Umwel. besondere Aufmerk...mkell 2U w,dmen- (~Il. noch ludwlg Krämer. Einheitliche Europäische 
Akte und UmwchschuI7.: Überle~\mgen zu e,n'gm Bestimmungen ,m Genle,,, ,ch. (,,,echl . on: Wemcr 
Rcogding (Hg.). Europäisches Umwdlfcchl und curojXltsche Umwehpolilik. Köln. B"rlin, Bö"n. 
Munch<n '9SS, S. 1)7 (I )8). 

1.7 Andre.u Schw:lrze., Die E.it1\O.·Jl"kuns,~ moslichk"a(l·n Jer Europ-J.isdu·n C emC1F1 &C'h,l.{t ~l1f n.HlonlllE"$ 

Umwclrnx:ht und ihr Einfluß auf d.s Schutznove.u. In : Donn~,IMagoulas/SimonIWolf (Fn. J). S. 1 S I 

(519)' 
.8 Um·i! vum 7.2. '98) - Sig. 1985 . S. BI. 
'9 Vgl. duu unt(·n s. Il~ H. 
}O Fnlz W. Sch ~rpf. Die Polilikvtrt1cchtungsf.1llt: Europ:'is.:he Intcgrouon und deulsch" Fodcrllismus Im 

VergleIch. pVS 198j. S. JlJ. 
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118 selZen könnre, weist aber über die ökonomische Rumpfintegration des EWGV 
hinaus. 

Auch durch die EEA hat sich daran nur wenig geändert. Zwar hat die Umwelrpoli­

tik (Art. J jO r-t) zugleich mit der Regional- (Art . 130 a-e) sowie der Forschungs­
und Entwicklungspolitik (Art. 130 f--q) den Rang einer Gemeinschaftspolitik ent­

halten, doch steht sie im Schauen der prädominanten Aufgabe der Verwirklichung 

des einheitlichen europäischen Binnenmarktes und der darauf bezogenen Rechtsan­

gieichung. Indiz für die vertragsrechdiche Schieflage der - ökonomischen Prägung 
der Gcmeinschaftsaufgaben~3' ist die Tatsache, daß der Umweltschutz nach wie vor 

weder in Art. 1 als Ziel der Gemeinschaft noch als Tarigkeitsbereich neben der 

Verkehrspolitik in Art. 3 EWGV Aufnahme gefunden hat und auch in den Grundla­

gen der Gemeinschaft (Art. 84 a H.) nicht erwähnt ist. Die neuen Politiken der 

An. J 30 ff. sind damit eher ein inkrementeller Anbau an den »Nomos der Markt­

wirtschaft« als ein Ausbau dieser Gemeinschaft zu einem Nomos mit der integrati­

ven Kraft der KonOiktbewähigung konkurrierender StaatsauJgaben. wie es die 

Verfassungs theorie vom Staat als einer .organisierten Enrscheidungs- und Wir­

kungseinheit ,,)' postuliert. Daß der Umweltschutz einen integralen Bestandteil der 
Venragsziele »ausgewogenes WirtschaftswachslUm« und ".gehobene Lebenshal­

rung~ bilden muß. wird zwar zu Recht von der Rechtswissenschaft betomll und 

findet auch in der zieierten Rechtsprechung WiderhalP4, dürfte jedoch nur schwer 

materiellen Eingang in die Inhalte der Gemeinschaftspolitik finden. deren H:lushalt 
gerade 0,5% für den Umwehschuez erübrigt)l. Das Europäische Parlamenr hat an 

der Beh:mdlung des Umweltschutzes in der EEA vehement Kritik geübt36. 

J. Verkehr und Marktwirtschaft 

In den »Mailänder Beschlüssen« vom 28./29.6.1985 und in den Beschlüssen der 

Verkehrsministcr vom '4. J J. '985 wurde Einigung erzieh. daß im Zuge der Vollen­

dung des Binnenmarktes bis J 992 ein frer.er VerkeImmarkt geschaffen werden solle. 

Damit wurde das Urteil des EuGH zur Dicnsdeisrungsfreiheit vom H . 5.1985 iln 
überholenden Gehorsam politisch umgesetzt. Dies veranlaßre einen Brüsseler Spit­

z.cnbeamten zu der Feslstellung, die »Regierungschefs und Verkehrsminister (ha­

ben) mehr getan, als nach dem Ureeil rechtlich notwendig gewesen wäre. Denn das 

Urteil hat lediglich festgestellt, daß es der Rat unterlassen habe, die Diensrleisrungs­

freiheit im Verkehrssektor LU verwirklichen .• >7 

Die damit zusammenhängenden Probleme encziehen sich der Aillagserf:lhrung der 

EG-Bürger. Die physischen Barrieren, die den Grenzübertritt im Zeicalter der 

Territorialstaaten erschwerten, sind bngst gefallen . Und insoweit ist die aus Art. J 
EWGV resultierende Verpflichtung zu einer gemeinsamen Verkehrspolitik auch 

längst erfüllt . Nicht nur für Menschen, sondern auch für Waren sind die Grenzen 

der EG-Sraaren kein Bollwerk mehr. Die nationalen Volkswinschaften sind in 

J 1 Sch ..... nc (Fn. J 7). s. S S l . 

}4 H.nnmn Heller, Suacsl.hre, Leiden 19H, 2lS H. 
H ßcycrlin. s. J02 . 
H Uneil vom 7.1. 1,8S (Fn. 28). 
Jj S<hwRru, (Fn.l), S. 170. 
J6 VgL Encschließung ~ur Verankerung de, UmweltschuIZ« ,m EWG-Venrlj; vom 1 S. 1.1986. ABlEG 

1986, C 68/ 46 (47) : .vcr>c.hwomm"" und un get·'gnet •. 
}7 Jurgcn Erdmeng.r, Dic gemelnso me Bil1 rlr rlverkchrspolilik der EG n,eh dem Gc"ch"hoiurceil vOm 

>2. M.I 198\. 10 : Jürgeo ßJsedow (Hg.), Europ.ische Verkehrspolilik, Tübmg<·n '987, S. 8 J (84)· 
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ihrem Wesen nach bereits EG-inregriert und weltmarktorientiert; der Reiselust 

ihrer Bürger sind keine Schranken gesetzt. Daher ist der private Pkw-Verkehr 
ebenfalls kein zentrales Thema der Harmonisierung der europäischen Verkehrspoli­

tik. Selbst der Gütertranspon funktioniert als .physischer Vollzug des Handels und 
des Marktes«)! nahezu reibungslos. Damit entfallen alle emphatischen Zielsetzun­
gen der Überwindung kommunikativer Sperrzonen, viel prosaischere Belange treten 

in den Vordergrund. 
In der Tat gibt es einen fast unüberschaubaren Bestand an nationalen Kodifikatio­
nen der Mitgliedstaaten, die auf die Regelung der sicherheitsteehnisehen, umwelrbe­
zogenen, sozial- und arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen des Verkehrs zielen. 

Es existieren erheblich divergierende Besteuerungssysteme, Steuersatze und Abga­
benbelastungen)? Sie blockieren zwar nicht den europäischen Personen- und Gü­

tertransporf, bedeuten aber nach der Theorie des markrwirtschaftliehen Wettbe­
werbs Handelshemmnisse und Wettbewerbsverzerrungen auf dem europäischen 
Verkehrsmarkt. Unrerschiedliche nationale Standards erschweren der Industrie, 
größere Produkrionsläufe und niedrigere Srückkosten zu erreichen. Unterschiedli­
che Transponkostcn implitieren zudem Standorlvor- und -nachteile. Sie tangieren 
insbesondere die intemationalen Enrwicklungsperspektiven des Transpongewerbes. 
Staaten mit niedriger Regulierungsdichte wie die Niederlande, Dänemark und 

Großbritannien slehen Ländern mit hoher Regulierungsdichre wie Frankreich, 
Italien und der Bundesrepublik gegenüber. 
Sind diese Rahmenordnungen jedoch erst einmal harmonisiert, steigt in der Regel 

auch die Akzeptanz für kostemräehtige Schurzvorschriften zugunsten von Umwelt­
und Arbeitssicherheit. Selbst Steuern und Abgaben verlieren an Schrecken, wenn sie 

alle Wettbewerber auf dem europäischen Markt gleichermaßen treffen. Lange Jahre 
war der politische Prozeß der europäischen (ntegration auf die Formel ,.durch 

H:lrmonisienmg zur europäischen Rahmenordnung eines einheitlichen Binnen­
marktes " festgelegt. Auftretende Integrationskonflikte spielten dabei nur eine Rolle 
als grundsätzlich konsensfähige Harmonisierungsprobleme über das Nivea.u der zu 

vereinheitlichenden Rahmenordnungen. GrundsatzkOnflikte über den generellen 
Regulierungsffiodus traten kaum auf. Weder wurde der Glaubensstreit zwischen 
Regulierung und Deregulierung noch der zwischen Privatisierung und Versraatli­
chung aufgerufen, sondern die Arbeit an problemorientierten E.inzelfallen, die als 
die Domäne ministerial bürokratischer Kompetenz gilt. Gerade dies ist der EG­
Bürokratie im Bereich des Verkehrs jedoch nicht gelungen. Obwohl die Herstellung 
der Dicnsdeistungs(rciheit 2.U den programmatischen ZielsetLUngen des EWGV 
gehörte, verlandete die Flut der Detailkodifikarjonen in einem politisch-administra­
tiven Implemcnutionsrangel. 

Die Gründe dafür liegen jedoch nur zum geringen Teil im Junktim von prioritärer 
Hannonisierung der verkehrspolitischen Rahmenordnungen und akzessorischer 
Liberalisierung des Transportwesens. Sprengsalz ist nichl die polill$chr Rahmenord­
nung, sondern die ökonomische MarklordnJ~ng des Verkehrs, die von einer Ver­
kehrspolitik gefordert wird, die sich als Internalisierung der Wirtschaftspolitik 

) 8 Horst Seefeld, Gememsamer Mark. und gcmt'",:unc Verkehrspolitik. In: Die neue G"dlsch.!t 1981. 
S ' }'9 (po) . 

.19 So mü.scn für em<n J8 -l-LaSI7.ug on Gncchenl.nd 968 DM. on den Nicderbndfn HOl DM und on d.r 
Bundesrepublik 9364 DM KrahfabrzeugSleuer entneh,e, werd~n . Die gesamte fiskalische Belaslung 
betriigl on der ßund."epuhlik 32994 DM Im VergleIch ~u 'j 341 DM (Niederlande) und I j oj8 DM 
(Dänem>.rk). Vgl. d,2U: Prognos AG, Urs,chcn . Ausmaße und AUSWirkungen unlcrsch'L-dlich<r Well­
bi IVahsbcJingungcn ,m curop~;<chcn B;nnenvcrkl'l,r, GUI>chten ,m Auftr:>g des Bundcsvcrkthrsmm,· 

sters, Band " BlSel 19S 7. S . .l ! ff. 

1/9 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-1-112 - Generiert durch IP 216.73.216.83, am 09.03.2026, 03:57:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-1-112


120 versteht . J n der Tat hat die Weubewerbstheorie die Vcrkchrswisseoschafr zu weiten 
Teilen kolonisiert und unter ihre Paradigmen gestellt<o. In seltsamen Widerspruch 
zu anderen Tätigkeirsfeldern subventionshöffiger EG-Wirtsch;Jrspolitik hat die 
Programmatik der EG die Verkebrspolitik unter die reine Lehre des marktwin­
sch~frliehen Allokationstheorems subsumiert. Die Weubewerbsorientierung der 
europäischen Verkehrspolitik enthalt damit eine weit über den genamm>n Harmoni­
sierungshorizont hinausgehende Dimension. In den vcrkchrswirrschaftlichen Kon­
zepten eines einheitlichen ßinnenmarkces geht es nicht nur um die Marktzutritl­
schancen innerhalb eines Verkehrssystcms, sondern auch um die Konkurrenz 
zWI>chen den unterschiedlichen Verkehrsträgern!'. Damit steht nicht nur die markt­

förmigc Organisation des Transportgewerbcs auf der Straße, sondern auch die freie 
Konkurrenz zwischen Straße, Schiene, Wasser und Luft innerhalb eines Gesamtver­
kehrsmarkres z.ur Lösung an . Der freie Wettbewerb im Güterverkehr ist nur der 
Anlaß, um die gesamte historisch durch umfangreiche politische Regulierungen 
erzeugte Mischung von privaten ße(örderungsuntcrnehmen, öffentlichen Verkehrs­
betrieben und öffentlich erstellter Verkehrsinfrastruktur in Frage zu stellen. 
Folgt man der dominierenden vcrkehrswirtschafdichcn 111eorie, so sichert der freie 

Wettbewerb zwischen den einzelnen Verkehrs unternehmen und den verschiedenen 
Verkehrsträgern eine oprimale Allokation von Ressourcen. Umgekehrt set:tt ein 

"funktionierender Leiswngswettbewerb ... voraus, daß keine WeLtbewerbsbe­
sehränkungen vorliegen. « " Aus diesen Prämissen folgt, daß staatliche Regulationen 
zugunsten eines Verkchrstr~gers wettbewerbsverzerrend in Hinblick auf den Ge­

samtverkebrsmarkt wirken. Diesc Hannonisierung ist dann allerdings kein integra­
tioostechnisches Niveau-, sondern ein prinzipielles Problem. Hier ist nach der 
ökonomischen Lehre die politische Zielset:l.Ung der Integration auf Deregulierung 
feslgelegt. Das Minimum an Regulation impliziert d~s Optimum an Effil':ienz und 

d-.s Maximum an Integration. Zentraler Angriffspunkt für eine marktwimchaftliche 
Theorie des Verkehrs sind damit nicht die flankierenden sozial-, arbeits-, uOlwclt­
und sicherheitsrechdiehen Rahmenordnungen, sondern die staatlichen Marktregu­
lierungen , die primär zum SChUlZ der staatlichen Eisenbahnen seit der Weltwirt­
schafrskrise der l.oer Jahre wm Mißf~lIen der liberalen Wirtschaftslehre dcr (reien 
Expansion des Güterverkehrs auf der Straße entgegengestellt worden waren . In 
ihren Augen W3r die Verkehrspolit ik, seit die Bahn »den alten Landverkehr depos­
sediert haue, ... ein Instrument intcrventionistischer Wirtschaftspolitik von bei­

spielloser Intensität und Rcichweite."ü 
Das strategische Konzept dieser Regubtion besl3nd in faSt allen kapitalistischen 

Staaten in der Bindung der Transporttarife der Straße an die der Schiene. '935 
wurden in Deurschland sogar die FcmverkehrsuOternehmen in einem Zwangskanel! 
zusammcngefaJh. Als Kompensation für die Begrenzung der Marktexpansion 

wurde der private Güw{ernverkehr auf den nationalen Märklen durch MarkLZu­
gangs beschränkungen vor der ausländischen Konkurrenz geschützt. Neben diesem 

sogenannten Kabotageverbot wurde auch der Marktzutri[( durch neue inländische 
Wettbewerber mittels Konzessionen und Tarifordnungen eingeschränkc. 

40 Gord Abcrle. Die okonom,,~hen Grundlagen der euro»,ischclI VerkehrSpolilik, on: B.s.dow (rn. J 7). 
S.l9ff.; Herben B,um, R"'Gulauonspoli,ik ,m Guterverkehr. ZCHschrifl (li, Verkehrsw ossen"h,f( '986, 
5. '0) ff. u . 18:1 fl. 

4' Hell",u( SIel", Se,Jenfuß. Der Weltb"wcrb ZWISchen " f(cndid'en und pnv>ten Un<emehmon - Die 
Deutsch. Bundesbahn >0 eonern I;cmeon"mm europäischen Verkehrsm,.h, Zcu'chrifl (ur Verkehrswls­
S('nsch~fl '989. S. 7J fL; Gord Abcrfc. H"momStcrung und Lenkung - [',c"uen der dtulschcn und d<r 
E.G-S( ... ß~nJ;urerverk.hr<polilik In deJ1 ?Der J"I,,-en. z..uschrifllür Vcrkchrsw,,;~n,choh 1989. S. 59H. 

4l Abcrlc (rn. 4')' 5.60. 
H Fnt'. N eum>rk, Zur Ve,xehrsp' .hllk ,m Inl"rvenllons~( a,, \ der Gcgenwan. 111: ders ., Wonschaft,- und 

r;n>.m.problemc d,·, IntelVcn"onssu"",. Tub,"~cn '96, . S.15. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-1-112 - Generiert durch IP 216.73.216.83, am 09.03.2026, 03:57:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-1-112


Diese vom Konkurrcnzdruck abgeschottete ~Marktordnung« blieb auch nach 1945 

in ihren Grundstrukturen weitgehend crhallen. Selbst nach der Abkopplung der 
Straßen- von den Bahntarifen wurde der Güterverkehrsmarkt auf der Straße weiter 

durch Marktordnungen reglementiert. Zu den regulativen Kernpunkten im Güter­

krafNerkehrsgeserz gehört die GenehmigungsprIicht des Fernverkehrs (§ S GüKG) 

mit der grundsätLlichen POichl Lur Neuausschreibung der Konzessionen (§ [0 Irl), 

die Festlegung von Höchstzahlen (§ 9) und die Unabdingbarkeit der durch Tarif­

kommissionen festgelegten Frachuarife (§§ 20--22). Besondere Vorschriften beste­

hen für den Nah - (§ So) und den sogenannten Werkverkehr (§ 4& H.). 
Mit diesem Regularium sollte das Ziel verfolgt werden, »den Wettbewerb zwischen 

Schiene und Straße durch Abstimmung der Tarife zu befrieden.«'" Trotz vieler 

jurisrischer Anfeindungen ist diese Intention von der höchstrichtcrlichen Rechtspre­

chung in ihren Grundsätzen immer anerkannt worden . Denn die ~Sichersrellung 

geordneter Verhältnisse im öffentlichen Verkehr« gehöre »zu den für den Bestand 

der Gemeinschaft nortvendigen Rechlsgutern«, daher sei der aKreis der Unterneh­

mer auf ein im Interesse des gesamten Verkehrs wirtsch,lfrliches Maß zu heschrän­

ken~ und einen "VernichtungswclIbewerb untereinander zu unterbinden .«41 In 

sündiger R~htspr~hung des Bundesverfassungsgerichts wurde der SchutL der 

Wirtschaftlichkeit der Deutschen Bundesbahn als ein "überragend wichtiges Ge­
meinschaftsgut« betonrl6

, das Kontingentierungen und Höchstzahlen im Straßengü­

terverkehr rechtfertigen könne. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Vielmehr hat die 

politische Machtrcgularion unter anderem dazu beigetragen, den Modernisierungs­

druck von der Bundesbahn zu nehmen und ihre institutionelle Sklerose ;>'.U beför­

dern . 
Das jahrzehntelang perfckrionicrte Netzwerk von Preis- und Mengenregulierungen 

hat die Interessen von Regulierten und Regulierenden im weiteren so zusammen­

führt, daß die Einrichtung eines EG-offenen Güterverkehrsmarktes mit voller 

Dienstleistungsfreiheit über Jahrzehnre blockiere werden konnTe. Dazu bildeten sich 

überraschende Koalitionen. Auf der einen Seile 'timden das nationale Transponge­

werbe, die Bundesbahn und lange Zeit die ministerial verwaltete Verkehrspolitik, 
die auf EG- Ebene wiederum in den großen rt~chenstaaten mir ähnlichen Binnen­

konfigurationen Bündnisparcner fand . Auf der anderen Seite formiene sich eine 

Fronde aus den kleinen Mitgliedstaaten mit deregulierrer Verkehrspolitik, der 

Generaldirektion Verkehr der EG und curopaorientienen Politikern, die wiederum 

mit der Tndustrie, die über zu hohe Transponkosten klagte, und insbesondere den 

Herstellern von LKWs koaliertc. Da~ Urteil des EuGH vom 22.5. [985 h:1T diesen 
Konflikt entgegen der ständigen Rechtsprechungspraxis der Gerichte der Bundesre­

publik entschieden. 

Nach dem polirischen Willen der Mitgliedstaaten soll die Entscheidung des EuGH 

in der Weise umgesetzt werden, daß bis Ende 1992 ein unrcgulierter Verkehrsm.ukt 

ohne mengenmäßige Beschränkungen im internationalen Verkehr etabliert wird. 
Dafür wurden bereits die bilateralen Kontingente schrittweise in Gemeinschaftsge­

nehmigungen umgewandelt. 1992 soll die Kontingentierung auslaufen, so daß ab 

[993 keine quantitativen Höchstmengen mehr bestehen . Das binncnstaarliche Ka­

botagesystem wird gleichfalls grundlegend verändert. Scit 19S9 ist das T~rifsystcm 

im grenzüberschreitenden Güterverkehr von den obligatorischen Margentarifen iluf 
unverbindliche Refcrenzcari{e umgestellt worden. 

44 LÜlkcsJM"cr/W'gncr, Slr:tßcnvcrkchr. Komment", Fr~n~iurl '98" Vorbcm. , zu ~ , GÜKG. 
4! BVerwGE 1, 9' . 
16 ßV<rIGE 40, . 87 und luch BVcrfGE " .• 68 (,84); ,6.147 (169); )8.6, (S7). 
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J22 Der MarktreguJicrung des Scraßengürerverkehrs braucht man keine ökologische 
Träne nachzuweinen. Sie hat den säkularen Niedergang des weniger umweltbela­
stenden Schienenverkehrs weder unterbinden können, noch umweltfreundliche 
Technologien gefördert. Die Defizite der europäischen Verkehrspolitik resultieren 
vielmehr aus ihrer Fixienmg :\uf den Güterverkehr und ihrer konzeptionellen 
Inrransingcnz, in der Etablierung eines Verk.ehrsmarktes ihre alleinige Erfüllung zu 
sehen anStelle im Zuschnitt einer darauf buogenen ökologischen Rahmenordnung 
polilische Schwerpunkte zu setzen. 

4. Ökologische Folgen des Verkehrsbinnenmarktes 

Die freigeselzten Veränderungen leiten keineswegs den Wettbewerb der verschiede­
nen Verkehrsträger auf der Basis gleicher Startbedingungen ein . Vielmehr wird die 

Deregula!ion des Verkehrsgütermarktes langfristige Strukturveränderungen und 
SubstitutioDseffekte nur noch verstärken . 
Der Straßcngliterverkehr konnte seinen Anteil an der VerkehrsJcistung bereits zu 
Zeiten der Regulation der Verkehrsmärkte erheblich steigern. Zwischen t960 und 
\988 wuchs er von 32 auf über 55%<7. Besondere Zuwachsraten verzeichnete dabei 
der Fernverkehr. Demgegenüber sank der Anteil der Bahn im gleichen Zeitraum 
von 38 auf 22%4 8, Die Verkehrsleistung der Binnenschiffahrt verringene sich von 29 
auf 20%49. Trotz einer noch rel~tiv geringen Transportleistung fallen die Wachs­
tumsraten der Lufdracllt gleichfalls überproponional aus. 
Für diese auch international zu beobachtende Entwicklung gibt es Gründe, die 
jenseirs der Par:lmcrer von Regulierung und Dereguljerung liegen 1°. Mit dem 
Rückgang der altindustriellen und der Prosperität der neoindustriellen und dienst­

leistungsorientierten WirtschafLSbranchen verändert sich auch die GÜeerstruktur. 
Der Anteil der eisenbahnaffinen schweren und geringwertigen Massenfrachtgüter 
mit ihren zentralisierten Verteilungswegen - z. B. im Montansekror - gehe 7.urück . 
Dagegen nehmen die hochwertigen, transportemp(indlichen, technologiehaitigen , 
kleineren und leichreren Produktc und Halbfertigwarcn zu . Dieses MarkLSegment 
beherrschen die expandierenden Verkehrsträger. Neun von zehn High-Tech-Pro­
dukten werden durch Lufrfracht befördert. Und § 2 der Freistellungsverordnung 
zum Güterknftverkehrsgesetz, der die Vorgaben des regulierlen Güterverkehrs für 
den MöbeHernverkehr außer Krah setzen sollte, zählt darunter auch die elektroni­
sche Datenverarbeitung und die Büromaschinen . 
In einem engen Bedingungs- und Wirkungsverhältnis mit diesem Güterstrukturcf­
fckt stehen die Vernetzungseffekte disp:ni!är entwickelter Verkehrsinfrastrukturen . 

\V~hreod die Entwicklung dcs Straßenbaus nicht nur synchron mit den sich 
dezentralisierenden Standortstrukturen des Gewerbes und der sich ~unockemden 
SiedJungscntwicklung verlief. sondern sogar Motor dieser Entwicklung war, ver­
hielt sich da:t.u der Rückbau des Schienennetzes gerade gegenläufig. Dies kehrt das 

normative Argument der Versorgungspflicht des öffentlichen Verkehrs in einen 
zusätzlichen realen Vorzug des Individualverkehrs um. 

47 Verkehr 'n z..hlcn (Fn. ~l . S. >00, 
48 A . • . O . 
49 A. a.O. 
10 Vgl. ,m (olgenden auch Wilgm Schuch, rd, . Zur E~,,,,"\Cklung des GÜlervtrkehrs Im Rlhmcn des EG­

BinnenmarkI" - Zwt$chen Regulierung und umwelrpoliuschcm H.ndlungsbcdarf. V""'. Ml1l., Don­
mund ,,89. 
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Diese Tendenzen werden in Zukunft noch durch den Logistikeffekt der »verringer­
ten Fertigungstiefe. s' im Rahmen moderner Produktionskonzepte kumulaciv ver­

stärkt werden . Durch die Verbindung von "just-in-time-Produktion« und rechner­
gestüt:aer Materialwirtschaft wird sich der Anteil eigenproduziener Teile zugun­
sten von Fremdbeschaffung bei Zulieferfirmen reduzieren. Auch hier besitzt der 
Straßenverkehr erhebliche logistische Voneile gegenüber der Bahn. Wenn die 

Lagerhalrung auf die Straße verlegt wird, erhöht sich nicht nur der Transponauf­
wand, sondern auch der Druck auf die Präzision des Transportgewerbes, terminge­
rechte Zulieferung ohne kapitalimensive Puffer der Lagerhaltung sicherzustellen. 
Zulieferung und Verarbeitung werden miteinander venaktet. Idealtypisch entsteht 
damit eine lagerlose Ferti~ung, in der die Transportunternehmen eine »rollende 

Lagerhaltung. erbringen, die zusammen mit Bestandsm'1I1agement, Verpackung, 

Disposition und Fakturicrung eine neue Qualirät logisrischer Dienstleistung er­
hält. 
Zu diesen technologieinduzienen Determinanten kommen spezifische Strukturef­
fekte des Binnenmarktes. Der grenzüberschreitende Verkehr ist bereits heute ein 
besonders defizitärer Aktionsbereich der traditionell auf nationale Nerze festgeleg­
ten Eisenbahnen. Das Transpoftvolumen der Bahn stagniert hier seit [960 bei einem 

Volumen von ca. 55 Mio. TonnenI'. Dagegen ist das Volumen des Straßengürerver­
kehrs von t2 auf t 50 Mio. Tonnen (1987) angewachsen SJ . 

Die vom EG-Binnenmarkt damit nur verstärkte Präferenz des Straßengüterverkehrs 
hat erhebliche Folgen für die Umwelt und wahrscheinlich noch schwerwiegendere 
Folgewirkungen auf andere maßgeblich.e Bezugsgrößen der Verkehrspolitik . Der 
proportional und absolut :Lunehmende LKW-Verkehr verschlechtert die ökologi­
sche Bilanz des Straßenverkehrs. Bereits bei einem Fahrzeugameil von nur [l'/o 
liegen die Stiekstoffemissionen des Schwerverkehrs auf den Autobahnen über den 

Belasrungcn durch andere Fahn:eugeH . Während der SchadstoffausstOß der PKWs 
durch die langsam greifende technische Umrustung sinkt, werden sich die Emissio­
nen der Nutzfahrzeuge erheblich steigern. Ähnliches gilt für die Belastung durch 
Verkehrs\ärro. Auch hier liegen die technischen Standards weit unter denen der 
PKWs. 
Es ist absehbar, daß die durch den freien Gücerverkehrsmarkr gesetzten Rentabili­
tätskriterien die Entwicklung zu noch größeren und Icistungsstärkeren Fahrzeugen 
erheblich beschleunigen wird . Damit sind jedoch erhebliche Kosten rür die Straßen­
infrastruktur verbunden. Höhere Achslasten führen zu stärkerem Verschleiß. Grö­
ßere Einheiten implizieren größere Kurvenradien und Straßenq\Jcrschnilte. Die 
Subsumtion des Güterverkehrs unter die Logistik moderner Produktionskonzepte 
verschärft die ohnehin schon brisante Mischung unterschiedlich motorisierter und 

professionalisierter Verkehrsteilnehmer auf den Straßen. 
Dies alles steht konträr zu den urbanen Konzepten der Rückgewinnung von 
öffentlichem Raum und den ökologischen Ambitionen der Alternativen zum moto­
risierlen Verkehr. Der Bedarf an umweltpolitischer Rahmensel2ung sreige Die 

Zähmung des Güterverkehrs durch verschärfte technische Standards und andere 
rechtliche Verhaltcnsan(orderungen ist ein notwendiges Korrelat zu den freige~etz-

t' P~(cr BrQdner, F3b,.k :000. Allem~tlvc En:w!cklungspfo.d",· In die Zul(unf, dC'r I=Qbril(, Bcrlin 1986. 

S. 93 fi. 
s> Verk"h, Jn ~hl"n (I'n. 4), S. '49· 
SJ A.J .O . 
14 Rudolf Pelerscn. Umwd''''p<k,,' des curopii«hcn Sl,aßcngul('rvcrk~hrs, In: S,.cl, & L,nd (Hg.), 

GÜI~rv~rk<hr und Umwelt. EG-Liberalisltrung und neU< Vo,kchrsproJcklC 1m Norden, Kiel '9g8, S. 29 

Ü4)· 

12J 
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124 ten MJ.rktmechanismen. Und gerade hier übt sich die EG bisher in ungewohnter 
Regel u ngsabsl i nenz. 
Die Fernwirkungen der selektiven Verkehrspolitik der EG sind schwer abzuschät­
zen. Es gehört zu der subtilen [ronie politischer Integration, daß ihre Vorteile 
gerade von ihren Promotoren mit national eingefärbter Brille belr.1chtet werden. 

Nicht ohne subkutanen nationalen. regionalen und lokalen Egoismus beobachten 
die politischen Insuturionen die raumbedeutsamen Effekte des Binnenmarktes. In 

ihren Kostcn-Nuczen-K:llkülcn gibl es immer Integrations-Gewinner und -Verlie­
rer. Demnach gilt es. die Ströme von Gütern, Dienstleistungen. Subventionen. 
Know-How ete. so zu beeinflussen. daß Randbgen an der EG-Peripherie vermie­
den und nach Möglichkeit die schönsten Räume der Belle-Etage im europäischen 

Haus besetzt werden. Nicht vom europäischen Verkehr abgehängt zu werden. 
stimuliert daher in allen Regionen eine Modernisierungspolitik des quantitativen 
Ausbaues der Verkehrsinfrastruktur. deren ökologische und urbane Kosten die 
mittlerweile so erfolgreichen Ansätze dezemraler Verkehrspolitik zu konterkarieren 
drohen. Internationale Flughäfen, Schnellbahnnetze. Autobahnen und andere 

Großprojekte. die im Kontext nationaler Infraslrukturpolitik an der gesellschaftli­
chen Basis in dcn vcrgangcnen 15 Jahren kaum mehr durchzusetzen waren, erhalten 
durch die Europäisierung nellen Auftrieb. Dies alles ist Grund genug. nach normati­
ven Orientierungsmarken für eine ökologisch ausbalancierte Verkehrspolitik der 
EG Ausschau zu halten. 

5 - Verkehrsumweltpolitik nach der EEA 

Mit dem Art. 130 r-! ist das EWG-Vcnragswerk durch die Einheitliche Europäische 

Akte um spezielle Umwelrschutznonnen erv:eiten worden. Als Zid der EG­

Umwc!tpolitik werden Erhaltung, Schutz und Verbesserung der Umwelt. Schutz 
der menschlichen Gesundheit sowie die umsichtige und rationelle Verwendung der 
natürlichen Ressourcen definiert (Art. 130 r I). Sie sollen über die Akrionsprinzipien 

der Vorsorge. d<.>r Korrektur der Umweltbeeimräehtigungen an der Quelle und des 
Verursachergrundsatzes realisiert werden (ArL 130 r II I). Dabei sind im weiteren 
folgende Parameter zu berücksichtigen; die verfügbaren wissenschaftlichen und 

technischen Daren. die regionalen Umweltbcdingungeo. eine Koslcn-Nutzen-Ab­
wägung der jeweiligen Maßnahmen sowie die wirtSchaftliche und sozj~le Entwick­
lung in der Gcmeinschaft und die ausgewogene Entwicklung ihrer Regionen 
(Art. 103 r 111). Und diese Maßnahmen können in der Fonn unmittelbar geltender 
Verordnungen (Art. 130 s i. Y.m. An. 189 EWGV) kodifiziert werden. 
Die durch diese Direkriven eines »bestmöglichen Umwdtschutzes«lS ausgefüllte 

Kompetenz der EG zum Erlaß umwehpolitischcr Maßnahmen wird durch 
Art. 130 r IV spezifiziert. Nach dem in ihm kodifizierten Subsidiaritätsprinzip l6 soll 

die EG nur tätig werden. wenn das umweltpolitische Ziel besser auf Gemcinschafrs­
als auf Länderebene erreicht werden kann. Damit soll nur der politische Akteur tätig 
werden. "der den Umweltschutz am besten verwirklichen kann.«17 [n dieser kom­
pecentiellen Optimierungsklausel finder der "Grundsatz bestmöglichen Umwelt­

schutzes« seine organisacionsrechdiche Bestätigung. 

55 Zulc("g (r'n. l'). S. ,g}. 
56 Zull"t'g . S. lS ,; "bl.,h,,,"nd Kritmrr (Fn J9). s. '42. 

57 Zul'·("g. S_ ,84. 
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Diese Maxime wird durch Art. '30 t ergänzt. Danach können einzelne Mitgliedstaa­
ten auch dort, wo die Gcmeillschilft umweltpolitische Maßnahmm ergriffen hat, 

gleichwohl schärfere Umweltstandards beibeh.alten und auch neu erlassen . Mit 

dieser Möglichkeit des »opting out« steht es den Mitgliedstaaten frei, ~zugunsten 

eines höheren Schutzniveaus eine Vorreiterrolle zu spielen.cls 

Art . I jO r 11 2 implantiert darüber hinaus den Umweltschurz in andere Politikfelder 

der Gemeinschaft . Damit scheint der Dauerkonflikt um das Problem departementa­

lisierter Fachpolitiken wgunsten des Umweltschutzes nonnariv vorentschieden . 

Wenn man schon nicht mit Zu leeg folgern will, daß durch An. [30r II 1 EWGV 

»der Grundsatz bestmöglichen Umweltschutzes in Analogie zu Art. [JO t EWGV 

n.F. auch in den anderen Bereichen gemeinschaftlicher Politik zum Zuge kommt«!?, 

werden diese zumindest im Sinne positiver Koordination iluf ökologische Scnsibili­

tät, Folgenverantwortung und Abwägung auszurichten sein. Nach rL'striktiverer 
Ansicht ist ein »Rangyerh~ltnis unter den einzelncn Politiken ... dadurch allerdings 

nicht begründel.«60 Nur in Ausnahmefällen soll der Umweltschutz Priorität gegen­

über anderen Politiken erhalren. 61 Das Gebot der Rücksichmahme auf den Schutz 

der Umwelt ist damit gleichwohl für den Kollisionsfall eublien . Es crlt'gt Abwä­

gungs- und Begründungspflichten auf. 

Mit einer so konturierten Rechtsgrundlage könnte sich auch eine Verkehrsumwelt­
poliük gUt entfalten . Damit die ökologischen Bäume jedoch nicht in EG-Himmel 

wachsen, enthält der EWGV einen altemativen Harmonisierungspfad, der dem eben 

skizzierten in wichrigen Teilen entgegengesetzt ist. Art. 100;1 EWGV entwickelt die 

Umweltpolitik nach wie vor unter dem Aspekt des Binnenmarktes. Er regelt die 

Harmonisierung aller binnenmarktrelevantcn Rechtsvorsehriften. Nach seinem 

Wortlaut zählen dazu auch umweltschurzrelevante Nonnen. An sie richtet er den 
Vorbehalt eines ~hohen .. , aber nichl h6chst denkbaren und wohl auch nicht 

" bescmögJichena Schutzniveaus. 

Der damit angelegte Widerspruch zu den originären Vorschriften des Umweltschut­

zes der An. !JO r H. EWGV wird noch prozedural verschärft . Im GegensaLz zur 

Einstimmigkeitsvoraussctwng in Art. '3D s bedürfen Maßnahmen nach Art. '00 a 
EWGV nur einer qUillifiziencn Mehrheit. W:ihrend Mitgliedstaaten mit niedrigem 

Schutzniveau über Art. '30 s I eine sichere Vetoposition gegenüber Maßnahmen mit 

niveauhebender Wirkung besitzen, können danach Staaten mit hohem Regelungsni­

veau grundsätzlich über Art. looa sogar gegen ihren Willen mit Harmonisierungs­

richtlinien mit niveausenkender Wirkung für den Umweltschutz übenogen werden. 

Dagegen gibt es nur zwei aufwendige und risikobehaftete Mittel der Gegenwehr. 
Der betroffene Mitgliedstaat kann versuchen. über den Regelungsvorbehah des 

Art. 100 a IV die Weitergeltung - aber nach h.NI.6
• nicht wie in An. 130 t den 

Neuerlaß - seines nationalen R.echtS zu sichern, oder innerhalb von drei Monaten 

eine Entscheidung des Europäischen Parlaments gegen die niveausenkende Maß­

nahme herbeizuführen . 
Demnach liegt in der Abgrenzung der Regelungsbereiche von Art . 100 a und 

'30 r H. die entscheidende Weichenstellung für das rechtspolitische Schicksal des 

EG-Umwel[schutzes. Die Angleichung von Umwe!tbestlmmungcn jeglicher Art 
mn wirrschahlichen Auswirkungen erfolgte bisher über Art. 100 a.F. EWGV. 

Würde man diese Tradirion über Art. looa n.F. fortführen, bliebe für den originä-

s& Zul""g, S. 184· 
S9 Zulecg, S . • 84· 
60 Eberh .. d G,.,bIlZ, Kommen." zum EWG·Vcnr.lg, München 1988. Rum. 4S zu An. 'Jo,. 
6, Vgl. GI •• ,ner, Die Ei"f,e,tlichc EU,op3;sehc Akl~. EuR 1986, S. '40. 

61 L""g.hcJn,~Gr.lbO(z. Rdnr. 6\ zu A ..... 'co •. 
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126 ren Umweltschutz nach Art. [30rH. mIr die ökologische Nische des ökonomisch 
nicht relevanten Narur- und Landschaftsschutzes6). Die Gefahr, d:l.s originäre 
Umweluecht der EG auf das Hegen von Robbenbabies und Blesshühnern zu 
reduzieren. liegt auf der Hand. denn die h.M. betrachtet Art. rooa EWGV immer 
dann als lel( specialis, wenn die objektive Sachnähc zum Komplex ~Vollendung des 
Binnenmarktes .. überwiegt&. . 
Diese Differenzierung führt %u höchst skurrilen Nonnkaskaden. Alle Produktnor­
mtn sollen aus einer imaginären Natur der S~che zu dem Binnenmarkt relevanten 
Rege!ungsbereich des An. 100 a zählcnbj

. Dagegen sollen nach einer im Vordringen 
befindlichen Meinung anlagen- und produktionsbezogene Umweltvorschriften in 
der Regel nicht auf Art. [00 a gestützt werden können, da sie »grundsätzlich weder 
den Zugang zu ausländischen Märkten noch das Problem gleicher Wettbewerbsbe­
dingungen auf den Märkten, sondern die Weubewerbsbedingungen im jeweiligen 
Inland und die Gleichheit der Weubewerbsbedingungen zwischen den Mitgliedstaa­
ten« betreffen66

. 

Damit wären grundsätzlich alle ProdukCIlormen für den Verkehr über An. [00 a zu 
erlassen. Soweit sie jedoch Emissionswerte oder andere technische Anforderungen 
enthalten, soll als spezielle Kompetenznorm Art. [00 EWGV. der die Beseitigung 
technischer Handelshemmnisse regelt, zum Zuge kommen61. Für die Tm missions­
wene. die eindeutig im Bezug zum Umweltschutz Und nicht Lum Binnenmarkt 
stehen, könnte allerdings auf Art. IJO EWGV zurückgegriffen werden. 
Art. 1 JO s wäre gleichfalls wieder einschlägig, wenn ein Mitgliedstaat durch eine 
gemeinschaftliche Regelung ennächtigt wird, eine Vorschrift der Gemeinschaft -
wie im Falle des bleifreien BenLins - aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr 

anzuwendcn6i
. Auch hier wird angenommen, das Schurzziel "Umweltschutz« 

überwiege das Gemeinschaftsziel ~Binnenmarkt«. 

Einen anderen Lösungsweg zu den Umweltnormen des Art. [30 r ff. skizziert das 
Argument, Art. 100 a III stelle eine Konkretisierung des An. 130 r II 1 dar. womit 
die m;ttenellcn Vo(gaben des Art. [30 r als .Mindestanforderungen. einer Rcchts­

angleichung über An. 100 a vorgegeben seien69 • 

Dieses Normengestrüpp ist rechtsdogmatisch kaum sinnvoll zu lichten. Es kann im 
Grunde umweltpolitische Entscheidungen weder positiv noch negativ vorstruk­
rurieren. Offensichtlich hängt die Wahl der Ermächtigu!lgsgrundlage davon ab. 
welche Generaldirektion die Federführung beanspruche. Damit erö{{nen sich Hand­

lungsspiel.räume für alle, die bereit sind, politische Initiativen zU ergreifen. Dies 
könnte auch zugunsten einer Verkehrsumweltpolitik geschehen. Im Hinblick auf 

die Idee einer europäischen Rechtsordnung scheint allerdings aus dem Nomos der 
M:zrktgemeinschaft schon längst die Nemesis .Im Recht erwachsen zu sein . 

6} K.rilmu (I'n. }9), S. 118. 
6~ Grob,,~, (Fn.6o). Rdnr. 1) ~u I)OS; Kräm~r, S. lj9 . 
6S Gr~t"'2. Rdnr. 11 Zu Ar<. '30 s. 
66 Gr~bilv'Z3ckcr (1'0, 1 )l, S. JO I. 
67 Gr>b,,~IZ~cktr> (Fn. '}l. S. }Ol. 

6& Kr:.mer (F". 39). S. \ JO. 
69 GrabitzlZ.c~er. (FIl . 2 J), S. )00. 
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